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ln dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Etozegs b e v o | | mä chti gte :

Flechtsanwälte Hofer & Hoynalzky, Burgermühlstraße 1, 85368 Moosburg, Gz,:280113St-104 /

Sichl

gegen

weg,en Schadensersatz

erlässt Cas Amtsgericht Freising durch die Richterin am Amtsgericht Stanglarn 30.08.201IJ au1'

Girund cles Sachstands vom 20.08.2013 ohne mündliche Verhandlung mit Zuslimmung der Par'

terien germäß $ 128 Abs. 2 ZPO folgendes

Endurteil

Die Beklagten wrarden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin

344,61 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten Über

dem Basiszinsszttz seit 14.06.2013 zu bezahlen.
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Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten des Rec;hls-

streits zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Besch luss

Der Streitwert wird auf 1344,61 € festgesetzt.

(abgekürzt nach $ 313a Abs. 1 ZPO)

Eintscheidu ngsgründe

Die Klage ist zulässig und begründet.

Die Klägerin hat gegen die Bekla,gten Anspruch auf Ersatz weiterer Mietwagenllosten in Höhe

von 344,6'l € gemäß SS 823 Abs. 1 ,249,250 BGB, $ 1 15 VVG.

Die vön der Klägerin gelten gemachten Mietwagenkosten halten sich im Rahmen des gemäß $
2137 ZPO zu schätzenden, jedenfalls den erforderlichen Herstellungsaufwand irn Sinne des $
249 Absr. 2 BGB bildenden, ersterttungsfähigen Normaltarif, den auch ein Selbstzahler auf dem

ödlioh relevanten Markt - nicht nur für Unfallgeschädigte - für die Anmietung eines vergleichba-

rern Fahrzeugs erhält.

Hier wurde als Schätzgrundlage sowohl dre Fraunhofer-Liste als auch die Schwacke-Liste heran-

gezoEen, da sich die von der Klägerin geltend gemachten Mietwagenkosten unter den Feststel-

lungern rJer Schwacke-Liste zum Normaltarif und nur geringfügig über den Feststellungen der

Fraunhofer-Liste zum Normaltarif bewegen. Zur Schätzung sind dabei die konkret ermittelten Ta-

ril'e 1'trr clas betreffende Postleitzahlengebiet und nichl bundesweite Durchscl'rnittspreise heranzu-

ziehen, da entscheidend die Mielwagenpreise auf dem regionalen, der Klägerin hier zugängli-

cherr Markt sind. Da es sich jewerils um eine Schätzgrundlage handelt, ist dre Überschreiturrg

der von der Fraunhofer-Liste festgestellten Preise um etwas mehr als 10,00 € hier unschädlich.

Anhaltspunke dafür dass die Kläigerin hier zu einem Unfallersatztarif angentietet hiat, sieht das

Gericht daher nicht.

Da sich die von der Klägerin geltend gemachten Mietwagenkosten im Rahmetn desi otlsüblir:hen
Norrnaltarifs halten, ist auch die Haftungsbegrenzungsgebühr ersatzfähig,

V\leilbr frat die Klägerin auch Ansrpruch auf Ersatz der Kosten für ein Navigationsgerät, da die Klä-

gerin so zu stellen ist, wie sie ohne das schädigende Ereignis stünde und sie unstreitig in ihrem

in Folge des Unfalls beschädigten PKW ein Navigationsgerät hatte.
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Dig Kliigerin hat hier auch nicht gegen ihre Schadenminderungspflicht aus $ 2:54 BGB versto-

l3ern. Soweit die Beklagten hier yortragen, der Klägerin wäre es möglich gewe$en ein der Fahr-

:teugklasse ihres in Folge des tJnfalls beschädigten PKW zuzuordnendes Ersratzfahzeug zu ei-

nem preis von 470,09 € brutto anzumieten, sagt das als Anlage B 1 vorgelegtrl Angebot nichts

<lanjberr aus, dass ein entspreclrender Wagen der Klägerin zum Zeitpunkt der Notwendigkeit der

r\nmietung auch zur Verfügung gestanden hätte. Zudem ergibt sich nichts über die Modalitäten

<ler Anmietung. Das vorgelegte Angebot ist daher nicht geeignet, einen Verstoß gegen die Scha-

<ienminderungspfl icht zu begründen.

Diel Kläigerin musste hier auch lieinen Abzug für ersparte Aufwendungen vornehmen Zwar ist

grurndsäUtich zu berücksichtigen, dass die Klägerin ihren eigenen PKW für lCrTage nicht ge-

iiutzt hat. Allerdings sind auch während der Zeil der Reparatur die Fixkosten für das klägerische

Falh1-2€,ug weiter angefallen. Für die Nutzung des Mietwagens sind Spritkosten angefallen, so

<la5s sich auch insoweit keine E:rsparnis ergibt. Eine Ersparnis könnte daher nur im fehlerrden

\/erschleiß liegen. Aus der als hnlage K 1 vorgelegten Rechnung ergibt sich aillerdings, dass die

l(äoenn mit dem Mietwaoen nur 744 km gefahren ist. Aus dem als Anlage K2 vorgelegten Gut-

actrieno"'il|vorrr18'04.2013ergibtsich,dassderPKWderK|ägerinim
ileitpunkt d;iB-ssichligung eine Lzufleistung von 100369 km hatte. Unter Berücksichtigung die-

ser Laufleistung und der mit dern Mietwagen zurückgelegten 774 km ergibt sich aus Sicht des

Gerichts noch kein meßbarer Verschleiß, so dass sich die Klägerin hier keine Aufwendungen ar-

spart hat.

Uier Verurteilung zur Zahlung der Nebenforderung gnindet sich auf SS 280 Abs' 2, 286, 2BB BGB.

Dier Kostenentscheidung beruht auf $ 91 ZPO'

Dier Entscheidung zur vorläufige,n Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den $$ 708 Nr.

11,'71it ZPO.

Dier Streitwertfestsetzung beruht auf $$ 3 ZPO, 63 Abs' 2 GKG'

ge;!,
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Ilichterin am Amtsgericht

Für den Gleichlaut der A,usfertigung mit

der UrschriftffiG-;'
der Geschäftssteller
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